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§ 1 Versicherte Gefahren und 
Schäden (Versicherungsfall), 
generelle Ausschlüsse 

1. Versicherungsfall 

a) Der Versicherer leistet Entschädi-
gung für versicherte Sachen, die 
durch: 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung,  

bb) Leitungswasser, 

cc) Sturm, Hagel 

zerstört oder beschädigt werden oder 
infolgedessen abhanden kommen. 

b) Jede der Gefahrengruppen nach 
aa) – cc) kann auch einzeln versichert 
werden. 

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen 
und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  

Die Versicherung erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder 
Aufstand. 

b) Ausschluss Innere Unruhen 

Die Versicherung erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch innere Unru-
hen. 

c) Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne 
Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, 
nukleare Strahlung oder radioaktive 
Substanzen. 

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosi-
on, Implosion, Luftfahrzeuge 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung 
für versicherte Sachen, die durch: 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, Implosion, 

d) Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung 

zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen. 

2. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen 
bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag. 

3. Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Über-
gang eines Blitzes auf Sachen. 

Überspannungs-, Überstrom- oder 
Kurzschlussschäden an elektrischen 
Einrichtungen und Geräten sind nur 
versichert, wenn an Sachen auf dem 
Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, durch Blitzschlag 
Schäden anderer Art entstanden sind. 
Spuren eines direkten Blitzschlags an 
anderen Sachen als an elektrischen 
Einrichtungen und Geräten oder an 
Antennen stehen Schäden anderer 
Art gleich. 

4.1. Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdeh-
nungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlau-
fende Kraftäußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kes-
sel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem sol-
chen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunter-
schieds innerhalb und außerhalb des 
Behälters stattfindet. Wird im Innern 
eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, 
so ist ein Zerreißen seiner Wandung 
nicht erforderlich. 

4.2. Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvor-
hersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdru-
ckes. 

5. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind:  

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden durch Erdbeben;  

b) Sengschäden;  

c) Schäden, die an Verbrennungs-
kraftmaschinen durch die im Verbren-
nungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen 
von elektrischen Schaltern durch den 
in ihnen auftretenden Gasdruck ent-
stehen; 

d) Brandschäden, die an versicher-
ten Sachen dadurch entstehen, dass 
sie einem Nutzfeuer oder der Wärme 
zur Bearbeitung oder zu sonstigen 
Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt 
auch für Sachen, in denen oder durch 
die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, 
vermittelt oder weitergeleitet wird. 

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b) bis 5 
d) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachscha-
dens gemäß Nr. 1 sind. 

 

 

§ 3 Leitungswasser 

1. Bruchschäden innerhalb von 
Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung 
für innerhalb von Gebäuden eintre-
tende: 

a) frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an Rohren: 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder 
Ableitungen) oder den damit verbun-
denen Schläuchen, 

bb) der Warmwasser- oder Dampf-
heizung sowie Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von Wasserlösch- oder Beriese-
lungsanlagen. 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil 
von Heizkesseln, Boilern oder ver-
gleichbaren Anlagen sind. 

b) frostbedingte Bruchschäden an 
nachfolgend genannten Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbe-
cken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. 
Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Geruchsverschlüsse, Wassermesser) 
sowie deren Anschlussschläuche, 

Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder 
vergleichbare Teile von Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Wärmepumpen- 

oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der 
gesamte Baukörper, einschließlich 
der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend). Rohre von Solarheizungs-
anlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, sind Rohre und Installationen 
unterhalb der Bodenplatte nicht versi-
chert. 

2. Bruchschäden außerhalb von 
Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung 
für außerhalb von Gebäuden eintre-
tende frostbedingte und sonstige 
Bruchschäden an den Zuleitungsroh-
ren der Wasserversorgung oder an 
den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen-, oder Solarheizungs-
anlagen soweit: 

a) diese Rohre der Versorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen  

und 

b) die Rohre sich auf dem Versiche-
rungsgrundstück befinden  

und 



 

 

c) der Versicherungsnehmer die 
Gefahr trägt. 

3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung 
für versicherte Sachen, die durch 
bestimmungswidrig austretendes 
Leitungswasser zerstört oder beschä-
digt werden oder abhanden kommen. 

Das Leitungswasser muss aus Roh-
ren der Wasserversorgung (Zu- und 
Ableitungen) oder damit verbundenen 
Schläuchen, den mit diesem Rohrsys-
tem verbundenen sonstigen Einrich-
tungen oder deren Wasserführenden 
Teilen, aus Einrichtungen der Warm-
wasser- oder Dampfheizung, aus 
Klima-, Wärmepumpen oder Solar-
heizungsanlagen, aus Wasserlösch- 
und Berieselungsanlagen sowie aus 
Wasserbetten und Aquarien ausgetre-
ten sein. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solar-
heizungsanlagen sowie Wasserdampf 
stehen Leitungswasser gleich. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den durch: 

aa) Regenwasser aus Fallrohren, 

bb) Plansch- oder Reinigungswas-
ser, 

cc) Schwamm, 

dd) Grundwasser, stehendes oder 
fließendes Gewässer, Überschwem-
mung oder Witterungsniederschläge 
oder einen durch diese Ursachen 
hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben Schneedruck, Lawi-
nen, Vulkanausbruch, 

ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es 
sei denn, dass Leitungswasser nach 
Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erd-
rutsch verursacht hat,  

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung, 

hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedie-
nen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben 
oder durch Umbauten oder Repara-
turarbeiten Entschädigungsgrenzen n 
an dem versicherten Gebäude oder 
an der Sprinkler- oder Berieselungs-
anlage, 

ii) Sturm, Hagel, 

jj) Leitungswasser aus Eimern, 
Gieskannen oder sonstigen mobilen 
Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine 
Entschädigung für oder Schäden an 

Gebäuden an Gebäudeteilen, die 
nicht bezugsfertig sind und an den in 
diesen Gebäuden oder Gebäudetei-
len befindlichen Sachen. 

§ 4 Sturm, Hagel 

1. Versicherte Gefahren und Schä-
den 

Der Versicherer leistet Entschädigung 
für versicherte Sachen, die zerstört 
oder beschädigt werden oder abhan-
den kommen: 

a) durch die unmittelbare Einwir-
kung des Sturmes oder Hagels auf 
versicherte Sachen oder auf Gebäu-
de, in denen sich versicherte Sachen 
befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder 
Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte 
Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, 
wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach 
a) oder b) an versicherten Sachen; 

d) durch die unmittelbare Einwir-
kung des Sturmes oder Hagels auf 
Gebäude, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, 
baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder 
Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude 
wirft, die mit dem versicherten Ge-
bäude oder Gebäuden, in denen sich 
versicherte Sachen befinden, baulich 
verbunden sind. 

2. Sturm  

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbe-
wegung von mindestens Windstärke 8 
nach Beaufort (Windgeschwindigkeit 
mindestens 63 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadens-
ort nicht feststellbar, so wird Wind-
stärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass: 

a) die Luftbewegung in der Umge-
bung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso wi-
derstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des ein-
wandfreien Zustandes des versicher-
ten Gebäudes oder des Gebäudes, in 
dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, oder mit diesem 
Gebäude baulich verbundenen Ge-
bäuden, nur durch Sturm entstanden 
sein können. 

3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsnieder-
schlag in Form von Eiskörnern. 

4. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch:  

aa) Sturmflut; 

bb) Eindringen von Regen, Hagel, 
Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fens-
ter, Außentüren oder andere Öffnun-
gen, es sei denn, dass diese Öffnun-
gen durch Sturm oder Hagel entstan-
den sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen; 

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Anprall oder Absturz von Luftfahrzeu-
gen, ihrer Teile oder Ladung; 

dd) weitere Elementargefahren (Ü-
berschwemmung, Erdbeben, Erdfall, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, 
Vulkanausbruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden 
an: 

aa) Gebäuden oder an Gebäudetei-
len, die nicht bezugsfertig sind und an 
den in diesen Gebäuden befindlichen 
Sachen; 

bb) Laden- und Schaufensterschei-
ben. 

§ 5 Versicherte und nicht versi-
cherte Sachen, Versicherungsort 

1. Beschreibung des Versiche-
rungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Gebäude 
mit ihren Gebäudebestandteilen und 
Gebäudezubehör einschließlich un-
mittelbar an das Gebäude anschlie-
ßender Terrassen auf dem im Versi-
cherungsschein bezeichneten Versi-
cherungsgrundstück. 

Weitere Grundstückbestandteile sind 
nur versichert, soweit diese ausdrück-
lich in den Versicherungsumfang 
einbezogen sind. 

2. Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Rege-
lungen sind mit dem Erdboden ver-
bundene Bauwerke, die der überwie-
genden Nutzung zu Wohnzwecken 
bestimmt sind und gegen äußere 
Einflüsse schützen können. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein 
Gebäude eingefügte Sachen, die 
durch ihre feste Verbindung mit dem 
Gebäude ihre Selbständigkeit verlo-
ren haben. Dazu gehören auch Ein-
baumöbel bzw. Einbauküchen, die 
individuell für das Gebäude raumspe-
zifisch geplant und gefertigt sind. 

c) Gebäudezubehör sind bewegli-
che Sachen, die sich im Gebäude 
befinden oder außen am Gebäude 
angebracht sind und der Instandhal-



 

tung bzw. überwiegenden Zweckbe-
stimmung des versicherten Gebäudes 
dienen. Als Gebäudezubehör gelten 
ferner Müllboxen sowie Klingel- und 
Briefkastenanlagen auf dem Versi-
cherungsgrundstück.  

d) Als Grundstückbestandteile 
gelten die mit dem Grund und Boden 
des Versicherungsgrundstücks fest 
verbundenen Sachen. 

e) Versicherungsgrundstück ist das 
Flurstück/sind die Flurstücke, auf dem 
das versicherte Gebäude steht (Ver-
sicherungsort). Teilen sich mehrere 
Gebäude ein Flurstück, so gilt als 
Versicherungsort derjenige Teil des 
Flurstücks, der durch Einfriedung 
oder anderweitige Abgrenzung 
dem/den im Versicherungsschein 
bezeichneten Gebäude(n) aus-
schließlich zugehörig ist. 

3. Ausschlüsse 

 Nicht versichert sind in das Ge-
bäude nachträglich eingefügte – nicht 
aber ausgetauschte – Sachen, die ein 
Mieter oder Wohnungseigentümer auf 
seine Kosten beschafft oder über-
nommen hat und daher hierfür die 
Gefahr trägt. Eine anderweitige Ver-
einbarung über die Gefahrtragung ist 
vom Versicherungsnehmer nachzu-
weisen. 

4. Gesondert versicherbar 

a) Auf dem Hausdach befestigte 
Photovoltaikanlagen (Aufdachmonta-
ge) sind mitversichert, sofern der 
Wert der Anlage in den Gebäudewert 
mit eingerechnet wird. Zur Photovol-
taikanlage gehören Solarmodule, 
Montagerahmen, Befestigungsele-
mente, Mess-, Steuer- und Regel-
technik, Wechselrichter und Verkabe-
lung. 

b) Abweichend von Nr. 3 gelten in 
das Gebäude nachträglich eingefügte 
– nicht aber ausgetauschte – Sachen 
als versichert, die ein Mieter oder 
Wohnungseigentümer auf seine Kos-
ten beschafft oder übernommen hat 
und daher hierfür die Gefahr trägt. 

c) Als Grundstückbestandteile 
gelten mitversichert, soweit sie sich 
auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstück befinden: 

aa) Carports,  

bb) Gewächs- und Gartenhäuser, 

cc) Grundstückseinfriedungen (auch 
Hecken), 

dd) Hof- und Gehwegbefestigungen, 

ee) Hundehütten, 

ff) Masten- und Freileitungen, 

 

gg) Wege- und Gartenbeleuchtun-
gen. 

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum 

1. Ist bei Verträgen mit einer Ge-
meinschaft von Wohnungseigentü-
mern der Versicherer wegen des 
Verhaltens einzelner Wohnungsei-
gentümer ganz oder teilweise leis-
tungsfrei, so kann er sich hierauf 
gegenüber den übrigen Wohnungsei-
gentümern wegen deren Sonderei-
gentum sowie deren Miteigentumsan-
teile nicht berufen. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen 
Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, hat dem Versicherer die darauf 
entfallenden Aufwendungen zu erset-
zen. 

2. Die übrigen Wohnungseigentü-
mer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit ent-
schädigt, als er gegenüber einzelnen 
Miteigentümern leistungsfrei ist, so-
fern diese zusätzliche Entschädigung 
zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet 
wird. 

Der Wohnungseigentümer, in dessen 
Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, ist verpflichtet, dem Versicherer 
diese Mehraufwendungen zu erstat-
ten. 

3. Für die Gebäudeversicherung 
bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 
2 entsprechend. 

§ 7 Versicherte Kosten 

1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen: 

a) Aufräum- und Abbruchkosten 

für das Aufräumen und den Abbruch 
versicherter Sachen sowie für das 
Wegräumen und den Abtransport  
von Schutt und sonstigen Resten 
dieser Sachen zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern und 
Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 

die dadurch entstehen, dass zum 
Zweck der Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung versicherter Sa-
chen andere Sachen bewegt, verän-
dert oder geschützt werden müssen. 

c) Schadenabwendungs- oder Scha-
denminderungskosten 

für Maßnahmen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer zur Ab-
wendung oder Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte (Scha-
denabwendungs- oder Schadenmin-
derungskosten).  

2.  Für die Entschädigung für versi-
cherte Kosten gemäß Nr. 1 a) und 1 

b) gilt die Entschädigungsgrenze 
gemäß § 19 Nr. 1 VGB 2008.  

3.  Nicht versichert sind Aufwendun-
gen für Leistungen der Feuerwehren 
oder anderer im öffentlichen Interesse 
zur Hilfeleistung Verpflichteter, wenn 
diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbracht werden.  

§ 8 Mehrkosten 

1. Beschreibung der versicherten 
Leistung 

a) Der Versicherer ersetzt die tat-
sächlich entstandenen Mehrkosten 
infolge von Veränderungen der öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze 
und Verordnungen), die zwischen 
Errichtung bzw. letztmaliger geneh-
migungspflichtiger Baumassnahme 
am betroffenen Gebäudeteil und dem 
Versicherungsfall in Kraft getreten 
sind. 

b) Darf die Wiederherstellung der 
versicherten, vom Schaden betroffe-
nen Sachen aufgrund behördlicher 
Wiederaufbaubeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen, so sind da-
durch entstehende Mehrkosten nur in 
dem Umfang zu ersetzen, in dem sie 
auch bei Wiederherstellung an bishe-
riger Stelle entstanden wären. 

c) Der Ersatz von Mehrkosten 
beschränkt sich auf die tatsächlich 
vom Schaden betroffenen Gebäude-
teile.  

d) Ist das Gebäude zum Zeitwert 
versichert, so werden die Mehrkosten 
im Verhältnis des versicherten Zeit-
werts zum aktuellen Neubauwert 
erstattet. 

2. Definitionen 

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift 
ergeben sich aus der Differenz des 
Aufwandes für die Wiederherstellung 
in gleicher Art und Güte und dem 
Aufwand zum Zeitpunkt der Wieder-
herstellung, der unter Berücksichti-
gung der Nr. 1 a) und b) entstehen 
wird. 

3. Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten 
infolge von: 

aa) Betriebsbeschränkungen, 

bb) Kapitalmangel, 

cc) behördlichen Auflagen, die mit 
Fristsetzung vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erteilt wurden, 

dd) behördlichen Wiederherstel-
lungsbeschränkungen, die es unter-
sagen, verwertbare Reste der versi-
cherten, vom Schaden betroffenen 
Sachen zu verwerten. 

b) Wird vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles auf der Grundlage beste-



 

 

hender Gesetze und Verordnungen 
durch eine hierin ausgewiesene Frist 
der Bestandsschutz außer Kraft ge-
setzt bzw. die Nutzung des Gebäudes 
ganz oder teilweise untersagt, so sind 
die hierdurch entstehenden Mehrkos-
ten nicht vom Versicherungsschutz 
umfasst, auch wenn die zuständige 
Behörde noch keinen entsprechenden 
Verwaltungsakt erlassen hat. 

4. Preissteigerungen 

Der Versicherer ersetzt auch Preis-
steigerungen, die  im Zuge der Wie-
derherstellung entstehen und deren 
Ursache in der Zeit zwischen Eintritt 
des Versicherungsfalles und der 
unverzüglichen Wiederherstellung 
liegt und für die nicht gleichzeitig eine 
Preisdifferenzversicherung besteht. 
Veranlasst der Versicherungsnehmer 
nicht unverzüglich die Wiederherstel-
lung, sind die Mehrkosten nur in dem 
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch 
bei unverzüglicher Wiederherstellung 
entstanden wären.  

5. Restwerte 

Abweichend von Nr. 3 a) dd) sind bei 
der Anrechnung des Wertes wieder 
verwertbarer Reste versicherter und 
vom Schaden betroffener Sachen 
behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen zu berücksichtigen. Die 
Entschädigung ist jedoch begrenzt mit 
dem Betrag, der sich vertragsgemäß 
ergeben würde, wenn die versicherte 
und vom Schaden betroffene Sache 
zerstört worden wäre, gekürzt um den 
Altmaterialwert abzüglich Aufräu-
mungs- und Abbruchkosten. 

6. Entschädigungsgrenze 

Es gilt die Entschädigungsgrenze 
gemäß § 19 VGB 2008. 

§ 9 Mietausfall, Mietwert 

1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt: 

a) den Mietausfall einschließlich 
fortlaufender Mietnebenkosten, wenn 
Mieter von Wohnräumen infolge eines 
Versicherungsfalles zu Recht die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise 
eingestellt haben, 

b) den ortsüblichen Mietwert von 
Wohnräumen einschließlich fortlau-
fender Nebenkosten im Sinne des 
Mietrechts, die der Versicherungs-
nehmer selbst bewohnt und die infol-
ge eines Versicherungsfalles unbe-
nutzbar geworden sind, falls dem 
Versicherungsnehmer die Beschrän-
kung auf einen benutzbar gebliebe-
nen Teil der Wohnung nicht zugemu-
tet werden kann. 

c) auch einen durch die Einhaltung 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
verursachten zusätzlichen Mietausfall 

bzw. Mietwert (z.B. Wiederaufbaube-
schränkungen). 

2. Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Räume wieder benutzbar sind, 
höchstens jedoch für 12 Monate seit 
dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

b) Mietausfall oder Mietwert werden 
nur insoweit ersetzt, wie der Versiche-
rungsnehmer die mögliche Wiederbe-
nutzung nicht schuldhaft verzögert. 

§ 10 Versicherungswert, Versi-
cherungssumme 

1. Vereinbarte Versicherungswerte 

Als Versicherungswert kann der Glei-
tende Neuwert, der Neuwert, der 
Zeitwert oder der Gemeine Wert 
vereinbart werden. Im Versicherungs-
fall kann der Gemeine Wert Anwen-
dung finden, wenn die versicherte 
Sache dauerhaft entwertet ist (siehe 
d). Der Versicherungswert bildet die 
Grundlage der Entschädigungsbe-
rechnung. 

a) Gleitende Neuwert 

Der gleitende Neuwert ist der ortsüb-
liche Neubauwert des Gebäudes 
ausgedrückt in Preisen des Jahres 
1914. Der Neubauwert bemisst sich 
nach Größe, Ausstattung sowie Aus-
bau des Gebäudes. Hierzu gehören 
auch Architektengebühren sowie 
sonstige Konstruktions- und Pla-
nungskosten. 

Der Versicherer passt den Versiche-
rungsschutz an die Baukostenent-
wicklung an (siehe § 12 VGB 2008 
Ermittlung und Anpassung der Prämie 
in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung Nr. 2). Deshalb besteht Versi-
cherungsschutz auf der Grundlage 
des ortsüblichen Neubauwertes zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Wenn sich durch Wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen innerhalb der 
Verscherungsperiode der Wert der 
Gebäude erhöht, besteht bis zum 
Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode auch insoweit Versiche-
rungsschutz. 

b) Neuwert 

Der Neuwert ist der ortsübliche Neu-
bauwert des Gebäudes. Der Neu-
bauwert bemisst sich nach Größe, 
Ausstattung sowie Ausbau des Ge-
bäudes. Hierzu gehören auch Archi-
tektengebühren sowie sonstige Kon-
struktions- und Planungskosten. 

c) Zeitwert 

Der Zeitwert errechnet sich aus dem 
Neuwert des Gebäudes (siehe b) 
abzüglich der Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung. 

d) Gemeiner Wert 

Der Gemeine Wert ist der erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder 
für das Altmaterial. 

Ist Versicherung zum gleitenden 
Neuwert, Neuwert oder Zeitwert ver-
einbart und ist das Gebäude zum 
Abbruch bestimmt oder sonst dau-
ernd entwertet, so ist Versicherungs-
wert lediglich der gemeine Wert (Nut-
zungsvorbehalt). Eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, 
wenn das Gebäude für seinen Zweck 
nicht mehr zu verwenden ist. 

2. Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der 
zwischen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer im Einzelnen vereinbar-
te Betrag, der dem Versicherungswert 
entsprechen soll. 

b) Wenn bauliche Änderungen 
vorgenommen werden, soll der Versi-
cherungsnehmer die Versicherungs-
summe an den veränderten Versiche-
rungswert anpassen. 

c) Ist Neuwert, Zeitwert oder ge-
meiner Wert vereinbart worden, soll 
der Versicherungsnehmer die Versi-
cherungssumme für die versicherte 
Sache für die Dauer des Versiche-
rungsverhältnisses dem jeweils gülti-
gen Versicherungswert anpassen. 

d) Entspricht zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versiche-
rungswert, kann die Regelung über 
die Unterversicherung zur Anwen-
dung kommen (siehe § 13 Nr. 9 VGB 
2008). 

§ 11 Ermittlung der Versiche-
rungssumme in der gleitenden 
Neuwertversicherung, Unterver-
sicherung 

1. Ermittlung der Versicherungs-
summe in der gleitenden Neuwertver-
sicherung 

Die Versicherungssumme ist nach 
dem ortsüblichen Neubauwert (siehe 
§ 10 Nr. 1.a) VGB 2008 Versiche-
rungswert und Versicherungssumme) 
zu ermitteln, der in den Preisen des 
Jahres 1914 ausgedrückt wird (Versi-
cherungssumme „Wert 1914“). 

Die Versicherungssumme gilt als 
richtig ermittelt, wenn: 

a) sie aufgrund einer vom Versiche-
rer anerkannten Schätzung eines 
Bausachverständigen festgesetzt 
wird, 

b) der Versicherungsnehmer im 
Antrag den Neubauwert in Preisen 
eines anderen Jahres zutreffend 
angibt und der Versicherer diesen 
Betrag umrechnet, 



 

c) der Versicherungsnehmer An-
tragsfragen nach Größe, Ausbau und 
Ausstattung des Gebäudes zutreffend 
beantwortet und der Versicherer 
hiernach die Versicherungssumme 
„Wert 1914“ berechnet. 

2. Unterversicherungsverzicht 

a) Wird die nach Nr. 1 ermittelte 
Versicherungssumme „Wert 1914“ 
vereinbart, nimmt der Versicherer bei 
der Entschädigung (einschließlich 
Kosten und Mietausfall) keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor (Unter-
versicherungsverzicht). 

b) Ergibt sich im Versicherungsfall, 
dass die Beschreibung des Gebäudes 
und seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 
c) von den tatsächlichen Verhältnis-
sen bei Vertragsabschluss abweicht 
und ist dadurch die Versicherungs-
summe „Wert 1914“ zu niedrig be-
messen, so kann der Versicherer 
nach den Regelungen über die An-
zeigepflichtverletzungen vom Vertrag 
zurücktreten, kündigen oder eine 
Vertragsanpassung vornehmen; 
ferner kann er bezüglich der Differenz 
zwischen vereinbarter Versicherungs-
summe und tatsächlichem Versiche-
rungswert nach den Regeln der Un-
terversicherung leistungsfrei sein. 

c) Der Unterversicherungsverzicht 
gilt ferner nicht, wenn der der Versi-
cherungssummenermittlung zugrunde 
liegende Bauzustand nach Vertrags-
abschluss durch Wertsteigernde 
bauliche Maßnahmen verändert wur-
de und die Veränderung dem Versi-
cherer nicht unverzüglich angezeigt 
wurde. Dies gilt nicht, soweit der 
ortsübliche Neubauwert innerhalb der 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
laufenden Versicherungsperiode 
durch Wertsteigernde bauliche Maß-
nahmen erhöht wurde. 

§ 12 Prämie in der gleitenden 
Neuwertversicherung und deren 
Anpassung 

1. Berechnung der Prämie 

Grundlagen der Berechnung der 
Prämie sind die Versicherungssumme 
„Wert 1914“, der vereinbarte Prä-
miensatz sowie der Anpassungsfaktor 
(siehe Nr. 2 a). 

Die jeweils zu zahlende Jahresprämie 
wird berechnet durch Multiplikation 
der vereinbarten Grundprämie 1914 
(Versicherungssumme „Wert 1914“ 
multipliziert mit dem Prämiensatz) mit 
dem jeweils gültigen Anpassungsfak-
tor. 

2. Anpassung der Prämie 

a) Die Prämie verändert sich ent-
sprechend der Anpassung des Versi-
cherungsschutzes (siehe § 10 VGB 
2008 Versicherungswert und Versi-

cherungsumfang Nr. 1a) gemäß der 
Erhöhung oder Verminderung des 
Anpassungsfaktors. 

b) Der Anpassungsfaktor erhöht 
oder vermindert sich jeweils zum 1. 
Januar eines jeden Jahres für die in 
diesem Jahr beginnende Versiche-
rungsperiode entsprechend dem 
Prozentsatz, um den sich der jeweils 
für den Monat Mai des Vorjahres 
veröffentlichte Baupreisindex für 
Wohngebäude und der für den Monat 
April des Vorjahres veröffentlichte 
Tariflohnindex für das Baugewerbe 
verändert haben. Beide Indizes gibt 
das Statistische Bundesamt bekannt. 
Bei dieser Anpassung wird die Ände-
rung des Baupreisindexes zu 80 
Prozent und die des Tariflohnindexes 
zu 20 Prozent berücksichtigt, und 
zwar der jeweilige Index auf zwei 
Stellen nach dem Komma gerundet. 

Der Anpassungsfaktor wird auf zwei 
Stellen nach dem Komma errechnet 
und gerundet. 

Soweit bei Rundungen die dritte Zahl 
nach dem Komma eine Fünf oder 
eine höhere Zahl ist, wird aufgerun-
det, sonst abgerundet. 

c) Der Versicherungsnehmer kann 
einer Erhöhung der Prämie innerhalb 
eines Monats, nachdem ihm die Mit-
teilung über die Erhöhung des An-
passungsfaktors zugegangen ist, 
durch Erklärung in Textform wider-
sprechen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung. 
Damit wird die Erhöhung nicht wirk-
sam. Die Versicherung bleibt dann als 
Neuwertversicherung (siehe § 10 
VGB 2008 Versicherungswert und 
Versicherungsumfang Nr. 1b) in Kraft, 
und zwar zur bisherigen Prämie und 
mit einer Versicherungssumme, die 
sich aus der Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des 
Baupreisindexes für Wohngebäude 
ergibt, der im Mai des Vorjahres galt. 

In diesem Fall gilt ein vereinbarter 
Unterversicherungsverzicht nicht 
mehr. 

Das Recht des Versicherungsneh-
mers auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher 
Überversicherung bleibt unberührt. 

§ 13 Entschädigungsberechnung 

1. In der gleitenden Neuwertversi-
cherung bzw. Neuwertversicherung 
sind im Versicherungsfall Grundlage 
der Entschädigungsberechnung: 

a) bei zerstörten Gebäuden die 
ortsüblichen Wiederherstellungskos-
ten des Gebäudes (einschließlich der 
Architektengebühren sowie sonstiger 
Konstruktions- und Planungskosten) 
bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder 
sonstigen beschädigten Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten bei 
Eintritt des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, 
höchstens jedoch der Versicherungs-
wert bei Eintritt des Versicherungsfal-
les, 

c) bei zerstörten oder abhanden 
gekommenen sonstigen Sachen der 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

2. In der Zeitwertversicherung ist im 
Versicherungsfall Grundlage der 
Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden der 
Neuwert zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls abzüglich deren Wertmin-
derung durch Alter und Abnutzung, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder 
sonstigen beschädigten Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten bei 
Eintritt des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, 
höchstens jedoch der Zeitwert bei 
Eintritt des Versicherungsfalles, 

c) bei zerstörten oder abhanden 
gekommenen sonstigen Sachen der 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen 
gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand zum Zeitpunkt der Vereinba-
rung abzüglich deren Wertminderung 
durch Alter und Abnutzung. 

d) Restwerte werden angerechnet. 

3. Entschädigungsberechnung bei 
gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch 
bestimmt oder sonst dauerhaft ent-
wertet ist, werden versicherte Sachen 
nur unter Zugrundelegung des erziel-
baren Verkaufspreises ohne Grund-
stücksanteile (gemeiner Wert) ent-
schädigt. 

4. Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Ent-
schädigung versicherter Kosten ist 
der Nachweis tatsächlich angefallener 
Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungs-
grenzen. 

5. Mietausfall/Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicher-
ten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum 
Ende der vereinbarten Haftzeit. 

6. Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht 
ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; 



 

 

das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat. 

b) Für die Berechnung der Ent-
schädigung versicherter Kosten (§ 7 
VGB 2008) und versicherten Mietaus-
falls bzw. Mietwerts (§ 9 VGB 2008) 
gilt a) entsprechend. 

7. Wiederherstellung und Wieder-
beschaffung 

In der Gleitenden Neuwertversiche-
rung und der Neuwertversicherung 
erwirbt der Versicherungsnehmer den 
Anspruch auf Zahlung des Teils der 
Entschädigung, der den Zeitwert-
schaden übersteigt (Neuwertanteil) 
nur, soweit und sobald er innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des 
Versicherungsfalles sicherstellt, dass 
er die Entschädigung verwenden 
wird, um versicherte Sachen in glei-
cher Art und Zweckbestimmung an 
der bisherigen Stelle wiederherzustel-
len oder wiederzubeschaffen. Ist dies 
an der bisherigen Stelle rechtlich nicht 
möglich oder wirtschaftlich nicht zu 
vertreten, so genügt es, wenn die 
Gebäude an anderer Stelle innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland 
wiederhergestellt werden. 

Der Zeitwertschaden errechnet sich 
aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), 
b) und c) abzüglich der Wertminde-
rung durch Alter und Abnutzung. 

Der Versicherungsnehmer ist zur 
Rückzahlung des entschädigten 
Neuwertanteiles an den Versicherer 
verpflichtet, wenn er die auf den 
Neuwertanteil geleistete Entschädi-
gung schuldhaft nicht zur Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung der 
versicherten Sachen verwendet.  

Nr. 6 gilt entsprechend. 

8. Gesamtentschädigung, Kosten 
auf Weisung des Versicherers 

In der Neu- und Zeitwertversicherung 
ist die Gesamtentschädigung für 
versicherte Sachen (§ 5 VGB 2008), 
versicherte Kosten (§ 7 VGB 2008) 
und versicherten Mietausfall bzw. 
Mietwert (§ 9 VGB 2008) je Versiche-
rungsfall auf die Versicherungssum-
me begrenzt.  

Schadenabwendungs- und Scha-
denminderungskosten, die auf Wei-
sung des Versicherers entstanden 
sind, werden unbegrenzt ersetzt. 

 

9. Feststellung und Berechnung 
einer Unterversicherung 

Ist die Versicherungssumme im Zeit-
punkt des Versicherungsfalles in der 
Gleitenden Neuwertversicherung (§ 
10 Nr. 1.a) VGB 2008) ohne Verein-
barung eines Unterversicherungsver-

zichts, in der Neu- und Zeitwertversi-
cherung sowie in der Versicherung 
zum gemeinen Wert (§ 10 Nr. 1.d) 
VGB 2008) niedriger als der Versiche-
rungswert der versicherten Sachen 
(Unterversicherung), wird die Ent-
schädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in 
dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach 
folgender Berechnungsformel ge-
kürzt: Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der Versiche-
rungssumme dividiert durch den 
Versicherungswert. Entsprechendes 
gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten (§ 7 VGB 2008) und versi-
cherten Mietausfalles bzw. Mietwerts  
(§ 9 VGB 2008). 

§ 14 Zahlung und Verzinsung der 
Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, 
wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe 
des Anspruchs abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen 
Monat nach Meldung des Schadens 
den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden 
hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versi-
cherungsnehmer gegenüber dem 
Versicherer den Nachweis geführt 
hat, dass er die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung sicherge-
stellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder 
Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur 
Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1 b) geleisteten Entschädigung 
verpflichtet, wenn die Sache infolge 
eines Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft worden ist. 

3. Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht 
aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit 
sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird 
– seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden 
hinausgehende Teil der Entschädi-
gung ist ab dem Zeitpunkt zu verzin-
sen, in dem der Versicherungsneh-
mer die Sicherstellung der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem 
Versicherer nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt 
unter dem jeweiligen Basiszinssatz 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 
247 BGB), mindestens jedoch bei 4 
Prozent und höchstens bei 6 Prozent 
Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen 
mit der Entschädigung fällig. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen ge-
mäß Nr. 1, 3 a) und b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung 
aufschieben, solange: 

a) Zweifel an der Empfangsberech-
tigung des Versicherungsnehmers 
bestehen; 

b) ein behördliches oder strafge-
richtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Rep-
räsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubi-
gers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von 
Realgläubigern nicht erfolgte. 

§ 15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach 
Eintritt des Versicherungsfalles ver-
langen, dass die Höhe des Schadens 
in einem Sachverständigenverfahren 
festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfah-
ren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam ver-
einbaren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann 
durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall 
ausgedehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren 
gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen 
Sachverständigen zu benennen. Eine 
Partei, die ihren Sachverständigen 
benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sach-
verständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu be-
nennen. Wird der zweite Sachverständi-
ge nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, 
so kann ihn die auffordernde Partei 
durch das für den Schadensort zustän-
dige Amtsgericht ernennen lassen. In 



 

der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachver-
ständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäfts-
verbindung steht; ferner keine Person, 
die bei Mitbewerbern oder Geschäfts-
partnern angestellt ist oder mit ihnen in 
einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen 
in Textform vor Beginn ihrer Feststel-
lungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt 
entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. 
Einigen sich die Sachverständigen nicht, 
so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadensort 
zuständige Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständi-
gen müssen enthalten: 

a) ein Verzeichnis der abhanden 
gekommenen, zerstörten und beschä-
digten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in 
Frage kommenden Versicherungswerte 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wie-
derbeschaffungskosten; 

c) die Restwerte der vom Schaden 
betroffenen Sachen; 

d) die nach dem Versicherungsver-
trag versicherten Kosten und den versi-
cherten Mietausfall bzw. Mietwert; 

e) den Wert der nicht vom Schaden 
betroffenen versicherten Sachen, wenn 
kein Unterversicherungsverzicht gege-
ben ist. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine 
Feststellungen beiden Parteien gleich-
zeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüg-
lich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte 
innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Gren-
zen und übermittelt seine Entscheidung 
beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständi-
gen oder des Obmannes sind für die 
Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich 
abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der 
Versicherer die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen 
erfolgen diese durch gerichtliche Ent-
scheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht 
treffen können oder wollen oder sie 
verzögern. 

 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart 
ist, trägt jede Partei die Kosten ihres 
Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur 
Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren 
werden die Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers nicht berührt. 

§ 16 Vertraglich vereinbarte, 
besondere Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers vor und 
nach dem Versicherungsfall, 
Sicherheitsvorschriften 

1. Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere 
Obliegenheiten hat der Versicherungs-
nehmer: 

a) die versicherten Sachen, insbe-
sondere Wasserführende Anlagen und 
Einrichtungen, Dächer und außen an-
gebrachte Sachen stets in ordnungsge-
mäßem Zustand zu erhalten und Män-
gel oder Schäden unverzüglich beseiti-
gen zu lassen, 

b) nicht genutzte Gebäude oder 
Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genü-
gend häufig zu kontrollieren und dort 
alle Wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten, 

c) in der kalten Jahreszeit alle Ge-
bäude und Gebäudeteile zu beheizen 
und dies genügend häufig zu kontrollie-
ren oder dort alle Wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten. 

2. Folgen der Obliegenheitsverlet-
zung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
der in Nr. 1 genannten Obliegenheiten, 
ist der Versicherer unter §8 Nr. 1. b) und 
Nr. 3 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Sachversicherung 
(AVB Sach 2008) beschriebenen Vor-
aussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungs-
frei.  

§ 17 Besondere Gefahrerhöhen-
de Umstände 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung 
gemäß § 9 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Sachversiche-
rungen (AVB Sach 2008) kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn: 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem 
im Antrag gefragt worden ist, 

b) ein Gebäude oder der überwiegen-
de Teil eines Gebäudes nicht genutzt 
wird, 

c) an einem Gebäude Baumaßnah-
men durchgeführt werden, in deren 
Verlauf das Dach ganz oder teilweise 
entfernt wird oder die das Gebäude 
überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein 
Gewerbebetrieb aufgenommen oder 
verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertrags-
schluss unter Denkmalschutz gestellt 
wird. 

§ 18 Veräußerung der versicher-
ten Sachen 

1. Rechtsverhältnisse nach Eigen-
tumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom 
Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
(bei Immobilien das Datum des Grund-
bucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte 
und Pflichten des Versicherungsneh-
mers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber 
haften für die Prämie, die auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers lau-
fende Versicherungsperiode entfällt, als 
Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt 
des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt. 

2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem 
Erwerber das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zu kündigen. Dieses Kündigungs-
recht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des 
Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Schriftform zu 
kündigen. 

Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versiche-
rung innerhalb eines Monats ab Erlan-
gung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) 
und b) haftet der Veräußerer allein für 
die Zahlung der Prämie. 

3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versiche-
rer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer 
nachweist, dass er den mit dem Veräu-
ßerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versi-
cherer zur Leistung verpflichtet, wenn 



 

 

ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige 
hätte zugehen müssen, oder wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er 
nicht gekündigt hat. 

§ 19 Entschädigungsgrenzen 

1.  Soweit nichts anderes vereinbart 
ist, ist die Entschädigung für versicherte 
Kosten gemäß § 7 Nr. 1a) und 1b) je 
Versicherungsfall begrenzt: 

a) in der Gleitenden Neuwertversiche-
rung auf 5 Prozent der Versicherungs-
summe 1914, multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles für 
den Vertrag geltenden gleitenden Neu-
wertfaktor (§ 12 Nr. 2b); 

b) in den Fällen des § 10 auf 5 Prozent 
der Versicherungssumme. 

2.  Das gleiche gilt für die Entschädi-
gung versicherter Mehrkosten gemäß § 
8 Nr. 1.



 

 


